
Bekanntlich gab es in der Weimarer Reichsverfassung keine Prü fung der
Verfassungsmässigkeit der Reichsgesetze. Nach einer anderen Ansicht
sind auch Verfassungsfragen Rechtsfragen und daher richter licher Ent -
schei dung zugänglich, teils durch die ordentlichen Gerichte, teils durch
eigens hierfür geschaffene Verfassungsgerichte. Es darf davon ausgegan-
gen werden, dass zumindest Josef Peer und Wilhelm Beck diese unter-
schiedlichen Standpunkte kannten, als sie sich in den Schloss abma -
chungen für das österreichische System entschieden. 

Der Verfassungsgeber verharrte nicht bei dem Verständnis einer
Ver fassungsgerichtsbarkeit, wie es sich unter der Weimarer Verfassung
herausgebildet hatte. Dies machte im Grunde schon der Verfassungs -
vor schlag von Wilhelm Beck deutlich, wonach ein Staatsgerichtshof
zum Schutz der verfassungsmässig garantierten Rechte der Bürger
einge richtet werden sollte. Er wendet sich damit gegen die Vorstellung
der Wei ma rer Reichsverfassung, wonach die Verfassungsgerichtsbar keit
nicht der Kontrolle staatlicher Gewalt gegenüber den Bürgern und Bür -
ge rinnen dienen sollte. Wilhelm Beck wollte jedem Bürger das Recht
geben, zur Verteidigung seiner Grundrechte den Staatsgerichtshof im
Wege der staatsrechtlichen Beschwerde anrufen zu können. «Ver fas -
sungsmässig garantierte Rechte» können auch durch Akte eines Ge -
richts oder einer Verwaltungsbehörde, die sich auf ein verfassungswid-
riges Gesetz oder eine verfassungs- bzw. gesetzwidrige Verordnung
stützen, verletzt werden. Die Voraussetzungen dazu schufen die
Schloss  ab ma chun gen, indem sie den Kompetenzbereich des Staatsge -
richts hofes um die Normenkontrolle ausgebaut und ihn mit der Auf -
gabe, die Grund rechte zu sichern, betraut hatten. Ein derartiges Rechts -
schutz mittel hatte sich schliesslich in Form der Verfassungsbeschwerde,
wie sie in Art. 23 des Staatsgerichtshofgesetzes 1925 formuliert wurde,
durchgesetzt.

cc) Geschichtliche Erfahrungen

Bei Wilhelm Beck erscheint die Verfassungsgerichtsbarkeit in Form der
«staatsrechtlichen Beschwerde» an den Staatsgerichtshof als klare Ab sa -
ge gegen den Polizeistaat. Dies hat mit der geschichtlichen Erfahrung zu
tun. Gegenüber dem konstitutionellen Verfassungsregime von 1862 soll
die Justiz gegen den Monarchen und die Verwaltungsspitze instrumen-
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